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PRESSEMITTEILUNG 

5. Juli 2018 

Brückenteilzeit: Raus aus der beruflichen Sackgasse 

– für alle! 
 
Berlin, 05.07.2018 Anlässlich der morgigen Befassung des Bundesrates mit dem geplanten Rück-

kehrrecht nach vorübergehender Teilzeit auf die vorherige Wochenarbeitszeit („Brückenteilzeit“) 

fordern die bundesweit agierenden Familienverbände eine zügige Umsetzung und mahnen Nach-

besserungen im Sinne der Familien an. 

 

Fast jede zweite Frau ist hierzulande in Teilzeit beschäftigt, damit nimmt Deutschland im euro-

päischen Vergleich einen der Spitzenplätze ein. Viele Frauen entscheiden sich auf Grund famili-

ärer Sorgearbeit für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige für die Reduzierung ihrer Arbeits-

zeit. Aus der dauerhaften Teilzeitarbeit ergeben sich allerdings viele Nachteile, etwa in Form von 

niedrigeren Gehältern und bei der Altersabsicherung. Damit die reduzierte Arbeitszeit nicht dau-

erhaft zur beruflichen Sackgasse wird, hat die Bundesregierung bereits zum zweiten Mal die 

Weiterentwicklung des Teilzeitrechts in einem Koalitionsvertrag festgeschrieben. Beschäftigte in 

Unternehmen mit mehr als 45 Arbeitnehmer*innen sollen einen Anspruch auf ein Rückkehrrecht 

auf den vorherigen Arbeitszeitstandard nach Teilzeitbeschäftigung erhalten. Bis zu einer Unter-

nehmensgröße von 200 Beschäftigten soll dies für höchstens eine*n von 15 Beschäftigten gelten. 

 

Die Familienverbände erklären: „Mit der Weiterentwicklung des Teilzeitrechts hat die Große Ko-

alition erneut eine wichtige Initiative für die Beschäftigten in Deutschland auf die Agenda ge-

setzt! Bisher erweist sich eine Reduzierung der Arbeitszeit allzu oft als Falle. Die eigentlich nur 

vorübergehend geplante Teilzeitbeschäftigung wird dann zur beruflichen Sackgasse. Von dem 

geplanten Rückkehrrecht profitieren vor allem Frauen: Sie übernehmen immer noch viel häufiger 

als Männer die private Sorge für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige und reduzieren dafür 

ihre Arbeitszeit. Das Rückkehrrecht entspricht aber auch dem Wunsch vieler Männer, die mehr 

Familienverantwortung übernehmen wollen, aber aus Angst vor der Teilzeitfalle bislang davor 

zurückschrecken. Im Sinne aller Beschäftigten und ihrer Familien fordern wir die zügige Umset-

zung der Brückenteilzeit!“ 
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Allerdings, so die Verbände weiter: 

„Viele Frauen arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und können damit nicht 

vom geplanten Rechtsanspruch Gebrauch machen. Zur Stärkung ihrer Zeitsouveränität fordern 

wir die Ausweitung des Rückkehrrechts auf möglichst alle Beschäftigten in allen Betriebsgrößen.  

Um die Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt voranzutreiben, muss daneben noch ein 

grundsätzliches Problem angegangen werden: Männer verdienen für gleiche oder gleichwertige 

Arbeit heute immer noch deutlich mehr als Frauen. Niedrigere Löhne und Gehälter sind ein zent-

raler Grund für die hohe weibliche Teilzeitquote. Solange der Gender-Pay-Gap besteht, bleibt die 

Benachteiligung von Frauen bestehen – daran kann auch eine Brückenteilzeit nichts ändern.“   

 

 

     
 
Familienbund der Katholiken e.V. 
Verband Alleinerziehende Mütter und Väter e.V.    
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.  
 

   
 

 
Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische Dachverband in 

der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Interessen der Evangelischen Familienbildung 

werden in der eaf vom Forum Familienbildung vertreten. 

 

Sollten Sie keine weiteren Pressemitteilungen erhalten wollen, schicken Sie uns eine Email an: 

info@eaf-bund.de. 

 

 
 

 

 
 

 


